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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1962

Norm

ZPO §17 A

ZPO §236

Rechtssatz

Tritt ein Nebenintervenient auf Seite einer Partei nur im Hinblick auf einen von dieser gestellten Zwischenantrag auf

Feststellung dem Verfahren bei, dann ist der Nebenintervenient nicht zuzulassen, wenn der Zwischenantrag auf

Feststellung der Prozeßpartei mangels Präjudizialität zurückgewiesen wurde.
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